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Interpellation Fraktion GB/JA! (Stéphanie Penher/Urs Frieden, GB): Um-
weltzonen für die Stadt Bern 
 
 
Trotz beträchtlicher Fortschritte in den letzten zwei Jahrzehnten können die Immissions-
grenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung beim Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon auch heu-
te noch nicht eingehalten werden. Die Belastung ist besonders hoch in der Nähe stark befah-
rener Strassen. 
 
Die hohe Luftschadstoffbelastung hat gravierende Auswirkungen auf die Volksgesundheit:  
 
- Mit Diesel betriebene Personenwagen emittieren rund 12 Prozent weniger Kohlendioxid, 

jedoch rund dreimal mehr Stickoxide und bis tausendmal mehr Russpartikel als mit Benzin 
betriebene Personenwagen. Die kleinsten Dieselrusspartikel sind krebserregend, verursa-
chen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und führen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Atemweg-
erkrankungen und gar zu einer Verschlechterung der Lungenfunktion. 2007 gab es in der 
Stadt Bern 18 Überschreitungen des Tagesmittelgrenzwertes, erlaubt ist eine Überschrei-
tung pro Jahr. 

- Das lungenschädigende Stickstoffdioxid wird auch beim Einsatz von Treibstoffen im Stras-
senverkehr freigesetzt. Der Grenzwert für das Jahresmittel von 30 Mikrogramm wurde 
2007 in der Stadt Bern mit 31 Mikrogramm knapp überschritten. Je höher die örtliche 
Stickstoffdioxid-Belastung ist, desto gefährdeter ist die Gesundheit der Menschen. 

- Ozon ist ein aggressives Reizgas, das tief in die Lunge eindringt, die Schleimhäute reizt, 
zu Entzündungen der Atemwege führt und die Lungenfunktion einschränkt. 2007 lagen in 
der Stadt Bern 130 Stundenmittel über dem Grenzwert. Erlaubt ist jedoch nur eine Über-
schreitung im Jahr. 

 
Es ist die Pflicht des Gemeinderates, die Gesundheit der Bevölkerung vor zu hohen Luft-
schadstoffen zu schützen. Die Einführung einer Umweltzone zum Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung ist eine notwendige Ergänzung zum Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung, zum 
Massnahmenplan des Kantons Bern, zum Aktionsplan Feinstaub des Bundes und zum in Aus-
sicht gestellten Aktionsplan der Stadt Bern zur Reduktion der Feinstaub- und Ozonbelastung, 
mit denen eine dauerhafte Reduktion der Luftschadstoffe angestrebt wird. In einer Umweltzo-
ne dürfen nur Fahrzeuge fahren, deren Schadstoffausstoss einen bestimmten Grenzwert nicht 
überschreitet. Damit sollen die Luftschadstoffbelastungen durch den Strassenverkehr in be-
sonders schutzwürdigen und besonders belasteten Gebieten verringert werden. 
Deutschland hat per 1. März 2007 eine entsprechende Grundlage geschaffen. Der Bund prüft 
derzeit, ob auf Bundesebene einheitliche Kriterien, Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen 
für Umweltzonen geschaffen werden könnten. 
 
Der Gemeinderat wird deshalb gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Ist der Gemeinderat bereit, sobald es vom übergeordneten Recht möglich ist, in der Stadt 

Bern Umweltzonen einzuführen? 
2. Wie sähe der Fahrplan und der Stand der Vorbereitungen für die Umsetzung in der Stadt 

Bern aus? 
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3. Welche schutzwürdigen und besonders belasteten Gebiete in der Stadt sind für die Ein-
führung einer Umweltzone denkbar? 

4. Welche Schlüsse zieht der Gemeinderat aus gemachten Erfahrungen in anderen Ländern, 
z.B. Deutschland? 

 
Bern, 19. Juni 2008 
 
Interpellation Fraktion GB/JA! (Stéphanie Penher/Urs Frieden, GB), Karin Gasser, Natalie 
Imboden, Hasim Sancar, Lea Bill, Cristina Anliker-Mansour, Anne Wegmüller, Emine Sarias-
lan 
 
 
Antwort des Gemeinderats 
 
Die in der Interpellation Fraktion GB/JA! gestellten Fragen können vom Gemeinderat wie folgt 
beantwortet werden: 
 
Zu Frage 1: 
Die Massnahmen zur Luftreinhaltung sind ein wichtiges und sehr ernst zu nehmendes The-
mengebiet, das die Stadt mit der gebotenen Sorgfalt vorantreiben möchte. Der Gemeinderat 
ist bereit, verschiedene Möglichkeiten, die die Emissionen in Stadtgebieten einschränken, zu 
prüfen. 
 
So stellt auch die Einführung von Umweltzonen eine dieser zu prüfenden Möglichkeiten dar. 
Die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
die sich mit der Erarbeitung von Massnahmen zur Luftverbesserung befasst. Diese Arbeits-
gruppe arbeitet mit dem Kanton (beco) zusammen und strebt auch eine Zusammenarbeit mit 
anderen Städten wie Genf und Zürich an, um unter anderem die Massnahmen zur Luftrein-
haltung zwischen den Städten zu koordinieren. 
 
Zu Frage 2: 
Zurzeit laufen Vorabklärungen der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der verschiedenen denkba-
ren Massnahmen zur Luftreinhaltung. Wichtig ist, dass der Einbezug aller beteiligten Direktio-
nen und betroffenen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Massnahmen, erfolgt. Da die 
Vorabklärungen zur Massnahmenwahl noch laufen, kann kein genauer Zeitplan vorgelegt 
werden. 
 
Zu Frage 3: 
Auch hier müssen noch verschiedene Abklärungen vorgenommen werden, um sinnvolle und 
auch verkehrstechnisch realisierbare Lösungen zu finden. Wohnbereiche bieten sich als zu-
künftige Umweltzonen an, da sie sehr schützenswert sind. Eine Festlegung auf einzelne 
Stadtgebiete wäre in diesem Stadium der Abklärung jedoch noch verfrüht.  
 

Zu Frage 4: 
Der Gemeinderat muss noch die ausstehenden Bewertungen und Erfahrungen aus anderen 
Ländern abwarten, um hier eine fundierte Auskunft geben zu können. 
 
Die schon existierenden Umweltzonen sind alle noch recht jung. Erste Ergebnisse, welche 
auch durch Messwerte belegt werden können, sind erst Ende 2009, Anfang 2010 zu erwarten. 
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Im Bereich Massnahmen zur Luftverbesserung strebt der Gemeinderat auch international eine 
enge Zusammenarbeit mit anderen Städten und Gemeinden an.  
 
 
Bern, 15. Oktober 2008 
 
 
Der Gemeinderat 
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